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(54) KABINENTÜRANORDNUNG FÜR EINEN AUFZUG MIT EINER MECHANISCHEN 
KABINENTÜRVERRIEGELUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kabinen-
türanordnung (10) für einen Aufzug mit einer mechani-
schen Kabinentürverriegelung, umfassend, ein der Ka-
binentür zugeordnetes und schwenkbar gelagertes Ge-
lenkteil (12), welches dazu eingerichtet ist, wenigstens
ein Mitnehmerschwert zu tragen, wobei das wenigstens
eine Mitnehmerschwert wiederum dazu eingerichtet ist,
mit wenigstens einem einer Schachttür zugeordneten
Gegenelement zum gemeinsamen Öffnen und Schlie-
ßen der Kabinentür und der Schachttür in einer Eingriffs-
position in Eingriff zu treten, wobei dem Gelenkteil (12)
ferner wenigstens ein Anschlagelement (20) zugeordnet
ist; ein Rückstellelement, welches direkt oder indirekt mit
dem schwenkbaren Gelenkteil (12) zusammenwirkt, eine
Antriebseinrichtung, welche dazu eingerichtet ist, bei ei-
ner Betätigung davon in der Entriegelungszone derart

mit dem Gelenkteil (12) zusammenzuwirken, wobei das
Gelenkteil (12) ferner derart gelagert ist, dass es im Fall
eines Ausfalls der Antriebseinrichtung außerhalb der
Entriegelungszone durch die Wirkung des Rückstellele-
ments die Eingriffsposition überstreicht und zu einer
zweiten Endstellung gelangt, ein erstes und ein zweites
Fangelement (22, 24), welche jeweils derart angeordnet
und eingerichtet sind, dass in der ersten Endstellung des
Gelenkteils (12) eine Linearbewegung des Gelenkteils
(12) in Öffnungsrichtung der Kabinentür auf einen ersten
Öffnungsweg (W1) begrenzt ist und in der zweiten End-
stellung des Gelenkteils (12) eine Linearbewegung des
Gelenkteils (12) in Öffnungsrichtung der Kabinentür auf
einen zweiten Öffnungsweg (W2) begrenzt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kabinen-
türanordnung für einen Aufzug mit einer mechanischen
Kabinentürverriegelung sowie einen Aufzug, umfassend
eine verfahrbare Fahrkabine mit einer derartigen Kabi-
nentüranordnung.
[0002] Gemäß der Norm EN 81-20: 2014 muss in ei-
nem Aufzug eine Einrichtung vorhanden sein, die das
Öffnen der Fahrkorbtür aus dem Inneren heraus außer-
halb einer definierten Entriegelungszone im Bereich der
Schachttüren beschränkt.
[0003] Weiterhin muss sichergestellt werden, dass das
Öffnen der Fahrkorbtür vom Inneren des Fahrkorbs aus
nur möglich ist, wenn sich der Fahrkorb in der Entriege-
lungszone befindet, wobei andererseits in einem Fall, in
dem der Fahrkorb in der Entriegelungszone aus einem
beliebigen Grund zum Stehen kommt, es möglich sein
muss, mit einer Kraft, die nicht größer ist als 300 N, die
Fahrkorb- und Schachttür von Hand vom Inneren des
Fahrkorbs aus zu öffnen.
[0004] Zwar sind unterschiedliche Mittel vorgeschla-
gen worden, mithilfe derer die genannte Norm eingehal-
ten werden kann, diese erfordern jedoch sämtlich eine
aufwendige Konstruktion mit vielen beweglichen Teilen
und sind daher in ihrer Herstellung und Wartung relativ
teuer.
[0005] Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Kabinentüranordnung für einen Aufzug mit
den oben geforderten Eigenschaften bereitzustellen, die
sich durch eine einfache Konstruktion, eine kostengüns-
tige Herstellung und einen sicheren und langlebigen Be-
trieb auszeichnet.
[0006] Zu diesem Zweck umfasst die erfindungsgemä-
ße Kabinentüranordnung ein der Kabinentür zugeordne-
tes und schwenkbar gelagertes Gelenkteil, welches dazu
eingerichtet ist, wenigstens ein Mitnehmerschwert zu tra-
gen, wobei das wenigstens eine Mitnehmerschwert dazu
eingerichtet ist, im Bereich einer Entriegelungszone des
Aufzugs mit wenigstens einem einer Schachttür zuge-
ordneten Gegenelement zum gemeinsamen Öffnen und
Schließen der Kabinentür und der Schachttür in Eingriff
zu treten, wobei dem Gelenkteil ferner wenigstens ein
Anschlagelement zugeordnet ist, ein Rückstellelement,
welches derart direkt oder indirekt mit dem schwenkba-
ren Gelenkteil zusammenwirkt, dass dieses in eine Rich-
tung entgegen einer ersten Endstellung vorbelastet wird,
eine Antriebseinrichtung, welche dazu eingerichtet ist,
bei einer Betätigung davon in der Entriegelungszone der-
art mit dem Gelenkteil zusammenzuwirken, dass für ein
gemeinsames Öffnen der Kabinentür und der Schachttür
zunächst ein Schwenken des Gelenkteils in Richtung der
Wirkung des Rückstellelements bis zu einer Eingriffspo-
sition des wenigstens einen Mitnehmerschwerts mit dem
wenigstens einen Gegenelement und dann eine Linear-
bewegung des Gelenkteils hervorgerufen wird, und dass
für ein gemeinsames Schließen der Kabinentür und der
Schachttür zunächst eine Linearbewegung des Gelenk-

teils und dann ein Schwenken des Gelenkteils entgegen
der Richtung der Wirkung des Rückstellelements hervor-
gerufen wird. Hierbei ist erfindungsgemäß das Gelenkteil
ferner derart gelagert, dass es im Fall eines Ausfalls der
Antriebseinrichtung außerhalb der Entriegelungszone
durch die Wirkung des Rückstellelements die Eingriffs-
position überstreicht und zu einer zweiten Endstellung
gelangt, wobei die erfindungsgemäße Kabinentüranord-
nung ferner ein erstes und ein zweites Fangelement um-
fasst, welche jeweils derart angeordnet und eingerichtet
sind, dass in der ersten Endstellung des Gelenkteils
durch ein Zusammenwirken des oder eines der Anschla-
gelemente mit dem ersten Fangelement eine Linearbe-
wegung des Gelenkteils in Öffnungsrichtung der Kabi-
nentür auf einen ersten Öffnungsweg begrenzt ist und in
der zweiten Endstellung des Gelenkteils durch ein Zu-
sammenwirken des oder eines der Anschlagelemente
mit dem zweiten Fangelement eine Linearbewegung des
Gelenkteils in Öffnungsrichtung der Kabinentür auf einen
zweiten Öffnungsweg begrenzt ist.
[0007] Somit wird bei einem normalen Betrieb in einem
geschlossenen Zustand der Kabinentür durch die An-
triebseinrichtung das Gelenkteil entgegen der Wirkung
des Rückstellelements in der ersten Endstellung gehal-
ten. Hierbei lässt sich die Bestromung und somit die von
der Antriebseinrichtung eingewirkte Kraft derart einstel-
len, dass die Kraft, welche nötig ist, um die Tür von Hand
zu öffnen, zwischen 50 N und 300 N beträgt und somit
die oben zitierte Norm erfüllt ist.
[0008] Demhingegen wird in einem Zustand, in wel-
chem die Antriebseinrichtung ausfällt und somit dem
Rückstellelement keine Kraft mehr entgegengestellt
wird, das Gelenkteil durch die Wirkung des Rückstelle-
lements innerhalb von Sekundenbruchteilen in die zweite
Endstellung überführt, sodass ein manuelles Öffnen der
Tür durch das Zusammenwirken des zweiten Fangele-
ments mit dem oder einem der Anschlagelemente nur
um den zweiten Öffnungsweg möglich ist.
[0009] Somit sind in der vorliegenden Anordnung im
Wesentlichen drei Fälle oder Betriebszustände des Ge-
lenkteils zu unterscheiden. Im ersten Fall steht die Kabi-
nentür durch eine entsprechende Bewegung des Auf-
zugs in einer Entriegelungszone. Bei einem angewiese-
nen Öffnen der Kabinentür kommt bei einem durch die
Antriebseinrichtung angetriebenen Schwenken des Ge-
lenkteils im Verlauf des Öffnungsvorgangs das wenigs-
tens eine dem Gelenkteil zugeordnete Mitnehmer-
schwert mit einem entsprechenden Gegenelement in
Kontakt, das den Schwenkweg des Gelenkteils in einer
Weise begrenzt, dass ein Öffnen und Schließen der Ka-
binentür zusammen mit der Schachttür möglich ist.
[0010] Im zweiten Fall wird die Antriebseinrichtung ge-
mäß einer Schließrichtung der Kabinentür bestromt und
ein manuelles Öffnen der Kabinentür ist durch das Zu-
sammenwirken des ersten Fangelements mit dem oder
einem der Anschlagelemente nur um den ersten Öff-
nungsweg möglich. Dieser zweite Betriebszustand wird
beispielsweise während einer Bewegung des Aufzugs
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zwischen den Entriegelungszonen eingenommen.
[0011] Im dritten Fall befindet sich die Kabinentür au-
ßerhalb einer Entriegelungszone und die Antriebsein-
richtung fällt aus, d. h. der entsprechende Motor wird
vollständig stromlos. In diesem Betriebszustand kann
durch die Abwesenheit einer Schachttür und damit von
Gegenelementen zum Stoppen der Bewegung des we-
nigstens einen Mitnehmerschwerts und damit des Ge-
lenkteils dieses Gelenkteil über die im Zusammenhang
mit dem ersten Fall beschriebene Position hinaus durch
die Wirkung des Rückstellelements schwenken, sodass
es die zweite Endposition erreicht, in der das zweite Fan-
gelement mit dem oder einem der Anschlagelemente in
Kontakt kommt und ein manuelles Öffnen der Tür nur um
den zweiten Öffnungsweg möglich ist. In manchen Vari-
anten der vorliegenden Erfindung kann ferner eine Vor-
richtung umfasst sein, welche in diesem Zustand der Ka-
binentür ein Notentriegeln ermöglicht.
[0012] Somit wird durch die vorliegende Erfindung si-
chergestellt, dass ein Öffnen der Kabinentür lediglich in-
nerhalb einer Entriegelungszone um mehr als den ersten
oder zweiten Öffnungsweg möglich ist. Andererseits er-
reicht in einem Fall, in welchem innerhalb der Entriege-
lungszone die Antriebseinrichtung ausfällt, das Gelenk-
teil die Stellung wie im Zusammenhang mit dem ersten
Fall beschrieben durch das Zusammenwirken von Mit-
nehmerschwert und Gegenelement, wobei diese Bewe-
gung durch das Rückstellelement angetrieben ist, so
dass in diesem Fall ein Öffnen der Kabinentür zusammen
mit der Schachttür auch manuell mit einer vorgebbaren
Kraft möglich ist. Somit können alle oben beschriebenen
Forderungen der entsprechenden Norm mit einer relativ
einfachen und betriebssicheren Konstruktion erfüllt wer-
den.
[0013] In einer besonders einfachen Ausführungsform
kann lediglich ein einzelnes Anschlagelement vorgese-
hen sein, welches dementsprechend in den unterschied-
lichen Zuständen jeweils mit dem ersten oder dem zwei-
ten Fangelement in Eingriff treten kann, um die entspre-
chende Blockierung der Kabinentür bzw. Beschränkung
des Öffnungswegs zu erreichen.
[0014] In jedem Fall kann das oder eines der Anschla-
gelemente aus der Ebene des Gelenkteils herausragen,
insbesondere in einer als zylindrischer Vorsprung von
dem Gelenkteil ausgebildeten Weise. Alternativ könnten
jedoch auch beliebige anders ausgebildete Anschlage-
lemente vorgesehen werden, wobei jedoch die Gestal-
tung des einzelnen Anschlagelements als zylindrischer
Vorsprung von dem Gelenkteil eine Positionierung des
ersten und zweiten Fangelements knapp neben der Ebe-
ne des Gelenkteils und somit eine gute Kraftübertragung
zwischen dem entsprechenden Fangelement, dem An-
schlagelement und dem Gelenkteil ermöglicht.
[0015] Das Rückstellelement der erfindungsgemäßen
Anordnung kann erfindungsgemäß durch eine Feder,
insbesondere eine Spiral-Druckfeder, oder mittels eines
Gegengewichts gebildet sein, welche beispielsweise auf
das oder eines der Mitnehmerschwerter oder das Ge-

lenkteil oder ein weiteres Gelenkteil wirken kann, wel-
ches ebenfalls mit dem wenigstens einen Mitnehmer-
schwert verbunden ist. Hierbei kann an die aus dem
Stand der Technik bekannten Parallelogramm-Anord-
nungen gedacht werden, in denen wenigstens ein oberes
und ein unteres Gelenkteil und wenigstens ein Mitneh-
merschwert in einer Weise miteinander verbunden sind,
dass das wenigstens eine Mitnehmerschwert bei einer
Rotation der beiden Gelenkteile seine räumliche Ausrich-
tung im Wesentlichen beibehält und in dieser Orientie-
rung lediglich auf einer bogenförmigen Bahnkurve ver-
lagert wird. Somit bietet in dieser Konfiguration das wei-
tere Gelenkteil einen hervorragenden Ansatzpunkt für
das Rückstellelement, ohne dass die oben beschriebene
Anordnung im Zusammenhang mit dem anderen Ge-
lenkteil hierdurch beeinflusst werden würde.
[0016] Wenngleich der erste und der zweite Öffnungs-
weg einerseits im Wesentlichen beliebig klein gewählt
werden können, um ein Verlagern der Kabinentür in ei-
nem hierzu nicht vorgesehenen Zustand im Wesentli-
chen vollständig zu unterbinden, so kann auch ge-
wünscht sein, einen gewissen Öffnungsweg jeweils zu-
zulassen, wobei der erste und der zweite Öffnungsweg
jedoch jeweils weniger als 50 mm betragen sollten, ins-
besondere zwischen 15 und 25 mm und/oder im Wesent-
lichen gleich sein können.
[0017] Für eine korrekte Steuerung des gesamten Be-
triebs des mit der erfindungsgemäßen Kabinentüranord-
nung ausgestatteten Aufzugs kann es für eine Ansteue-
rung verschiedener Funktionen durch eine zentrale Auf-
zugssteuerung notwendig sein, festzustellen, in wel-
chem Zustand sich die Kabinentür momentan befindet,
wobei insbesondere eine Bewegung der Kabine nur dann
möglich sein sollte, wenn die Kabinentür geschlossen
ist. Hierzu kann die erfindungsgemäße Kabinentüranord-
nung ferner eine zweiteilige Türkontakt-Anordnung um-
fassen, welche dazu eingerichtet ist, ein elektrisches Si-
gnal auszugeben, welches anzeigt, dass die Kabinentür
momentan geschlossen ist, wenn die beiden Teile davon
miteinander in Kontakt stehen, wobei eines der beiden
Teile gemeinsam mit dem Gelenkteil linear beweglich
angeordnet ist. Wenngleich derartige Türkontakt-Anord-
nungen bereits aus dem Stand der Technik bekannt sind,
so bietet die erfindungsgemäße Gestaltung des Gelenk-
teils die Möglichkeit, das entsprechende Teil direkt die-
sem zuzuordnen und somit Bauraum einzusparen.
[0018] Weiterhin kann die Kabinentüranordnung ein
Klinkenelement umfassen, welches dazu eingerichtet
und angeordnet ist, in der Eingriffsposition das Gelenkteil
während der Linearbewegung davon bezüglich einer Ro-
tation festzusetzen. Auf diese Weise kann sichergestellt
werden, dass das Gelenkteil beim Öffnen und Schließen
der Kabinentür zusammen mit der Schachttür in seiner
vorgesehenen Rotationsposition verbleibt.
[0019] Es zeigt sich, dass die vorliegende Erfindung
mit beliebigen Varianten von Mitnehmeranordnungen
einsetzbar ist, sodass durch das wenigstens eine Mit-
nehmerschwert und das wenigstens eine Gegenelement
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sowohl eine Klemm-Mitnehmeranordnung als auch eine
Spreiz-Mitnehmeranordnung gebildet sein kann.
[0020] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung ei-
nen Aufzug, umfassend eine verfahrbare Fahrkabine mit
einer erfindungsgemäßen Kabinentüranordnung wie
oben beschrieben sowie einer Mehrzahl von Schachttü-
ren. Auch hierbei können beliebige Ausführungsformen
von Kabinentür und Schachttür hinsichtlich ihres Bewe-
gungsmusters eingesetzt werden, beispielsweise kann
es sich um eine einseitig öffnende Aufzugtür oder um
eine mittig öffnende Aufzugtür mit zwei getrennten
Türabschnitten handeln.
[0021] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden aus der nachfolgenden Beschrei-
bung einer Ausführungsform davon deutlich, wenn diese
zusammen mit den beiliegenden Figuren betrachtet wird.
Diese zeigen im Einzelnen:

Fig. 1 eine schematische Frontalansicht ei-
nes Teils einer erfindungsgemäßen
Kabinentüranordnung in einem ersten
Zustand;

Fig. 2a und 2b isometrische Ansichten eines ande-
ren Abschnitts der Anordnung in dem
Zustand aus Figur 1 sowie einer ab-
gewandelten Variante davon;

Fig. 3a und 3b die Anordnung aus Figur 1 in einem
zweiten Zustand;

Fig. 4 einen ersten Teil der Anordnung aus
Figur 1 in einem dritten Zustand;

Fig. 5 einen anderen Teil der Anordnung in
dem Zustand aus Figur 4;

Fig. 6 eine isometrische Ansicht eines wei-
teren Teils der Anordnung in dem Zu-
stand aus Figur 4; und

Fig. 7 eine isometrische Detailansicht der
Rückseite der Anordnung in der Dar-
stellung aus Figur 4.

[0022] Die Figuren 1 und 2a zeigen zunächst jeweilige
Abschnitte einer erfindungsgemäßen Kabinentüranord-
nung, die ganz allgemein mit dem Bezugszeichen 10 be-
zeichnet ist. Hierbei befindet sich in den Figuren 1 und
2a die Anordnung 10 in einem ersten Zustand, in wel-
chem ein Öffnen der Kabinentür zusammen mit einer
Schachttür möglich ist, wie durch die Pfeile P1 angedeu-
tet ist. Zu diesem Zweck ist durch eine nicht dargestellte
Antriebseinrichtung beispielsweise über einen Zahnrie-
men oder auch einen Kettenzug eine Kraft auf ein an
einer Mitnehmergrundplatte 11 schwenkbar gelagertes
Gelenkteil 12 ausgeübt worden, welche dieses in einer
Schwenkbewegung in die in Figur 1 gezeigte, im We-

sentlichen horizontale Ausrichtung geschwenkt hat.
[0023] Wie ferner insbesondere der Figur 2a zu ent-
nehmen ist, sind in diesem vertikalen Zustand des im
Wesentlichen eben ausgebildeten Gelenkteils 12 zwei
an dem Gelenkteil 12 angebrachte, jedoch in Figur 1 aus
Gründen der Übersichtlichkeit nicht gezeigte Mitnehmer-
schwerter 14a und 14b mit entsprechenden rollenförmi-
gen Anlageabschnitten 14c in Kontakt mit jeweiligen Ge-
genelementen 16a und 16b gekommen, indem durch die
Schwenkbewegung des Gelenkteils 12 die beiden Mit-
nehmerschwerter 14a und 14b geklemmt worden sind.
[0024] Hierbei sind die beiden Gegenelemente 16a
und 16b einer Schachttür des Aufzugs zugeordnet und
ermöglichen einerseits eine gemeinsame Bewegung, d.
h. ein gemeinsames Öffnen und Schließen von Kabinen-
tür und Schachttür, und andererseits begrenzen sie
durch ihren Kontakt mit den Anlageabschnitten 14c der
Schwerter 14a und 14b die Schwenkbewegung des Ge-
lenkteils 12 auf die in Figur 1 gezeigte horizontale Aus-
richtung. Eine abgewandelte Variante der Konfiguration
aus Figur 2a ist in Figur 2b gezeigt. Hierbei handelt es
sich um einen Spreizmitnehmer, wobei den beiden Mit-
nehmerschwertern 14a’ und 14b’ jeweils ein abgewinkel-
ter Anlageabschnitt 14c’ zugeordnet ist, wobei in diesem
Fall die der Schachttür zugeordneten Gegenelemente
16a’ und 16b’ rollenförmig ausgebildet sind.
[0025] Es versteht sich dementsprechend, dass unter
Bezugnahme lediglich auf die Variante aus Figur 2a nur
in Fällen, in welchen die mit der Anordnung 10 ausge-
rüstete Kabinentür sich in einer Entriegelungszone des
Aufzugs befindet, d. h. ihr eine Schachttür mit den ent-
sprechenden Gegenelementen 16a und 16b an einer
korrekten Position gegenüberliegt, die in den Figuren 1
und 2a gezeigte Ausrichtung von Gelenkteil 12 und Mit-
nehmerschwertern 14a, 14b stabil eingehalten wird. Zu
diesem Zweck ist weiterhin ein Klinkenelement 18 vor-
gesehen, welches an einer Seite auf das Gelenkteil 12
einwirkt und es zusätzlich in der in Figur 1 gezeigten
Schwenkposition festsetzt. Die Bewegung des Gelenk-
teils 12 in Richtung der Pfeile P1 wird ferner dadurch
ermöglicht, dass ein in Figur 1 lediglich angedeutetes
Anschlagelement 20 in einer geeigneten Position befind-
lich ist, um zwischen einem ersten Fangelement 22 und
einem zweiten Fangelement 24 in Richtung der Pfeile P1
hindurchtreten zu können.
[0026] Die Wirkung insbesondere des ersten Fange-
lements 22 ist in den Figuren 3a und 3b gezeigt, in wel-
chen ein zweiter Zustand vorliegt, in welchem sich das
Gelenkteil 12 in einer ersten Endstellung befindet. Diese
Endstellung aus den Figuren 3a und 3b wird dadurch
erreicht, dass die bereits angesprochene Antriebsein-
richtung das Gelenkteil 12 zu einer Rotation im Uhrzei-
gersinn angetrieben hat, wobei in dieser Stellung dann
die beiden in den Figuren 3a und 3b nicht gezeigten Mit-
nehmerschwerter 14a und 14b soweit zusammengeführt
worden sind, dass sie aus dem Eingriff mit den Gegen-
elementen 16a und 16b heraustreten und somit eine Be-
wegung der Aufzugkabine möglich ist. Dementspre-
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chend stellen die Figuren 3a und 3b eine geschlossene
Konfiguration der Kabinentür dar, die beispielsweise
während der Fahrt der Kabine vorgesehen ist, und in der
eine manuelle Öffnung der Kabinentür aus Sicherheits-
gründen verhindert werden muss.
[0027] Weiterhin ist ebenfalls in den Figuren 3a und
3b zu erkennen, dass das Klinkenelement 18 aus dem
Eingriff mit dem Gelenkteil 12 herausgeschwenkt worden
ist, was darin begründet liegt, dass bei einer vollständi-
gen Schließbewegung der Kabinentür das Gelenkele-
ment 12 gegen ein entsprechendes Gegenelement zur
Anlage kommt, was eine Schwenkbewegung des Klin-
kenelements 18 gegen die Wirkung einer in den Figuren
nicht dargestellten Spiralfeder auslöst, die das Klinken-
element 18 in Richtung der in Figur 1 gezeigten Position
vorbelastet.
[0028] Um die Wirkung der Sicherheitsmaßnahme zur
Beschränkung des ersten maximalen Öffnungswegs W1
sicherzustellen, der in Figur 3a durch einen entsprechen-
den Doppelpfeil angedeutet ist und beispielsweise klei-
ner oder gleich 23 mm betragen kann, ist das Anschla-
gelement 20 in der horizontalen Verlängerung des be-
reits angesprochenen ersten Fangelements 22 platziert.
Wird nun von einem Insassen der Aufzugkabine ver-
sucht, durch manuelle Krafteinwirkung die Kabinentür zu
öffnen, so folgt das Gelenkteil 12 wie in Figur 3b ange-
deutet dem Pfeil P2 und es kommt zu einem Einliegen
des Anschlagelements 20 innerhalb einer entsprechen-
den Gegenausnehmung des ersten Fangelements 22.
Durch diese Anlage wird eine weitere Bewegung des Ge-
lenkteils 12 und damit der Kabinentür in Richtung des
Pfeils P2 verhindert und die maximal manuell auslösbare
Öffnung der Kabinentür ist auf den ersten Öffnungsweg
W1 beschränkt.
[0029] Demhingegen sind in den Figuren 4 und 5 zwei
Abschnitte der Anordnung 10 in einem dritten Zustand
gezeigt, welcher im Fällen eintritt, in welchen die An-
triebseinrichtung aus welchem Grund auch immer aus-
fällt, d. h. keine Kraft mehr von ihr auf das Gelenkteil 12
für eine Rotation im Uhrzeigersinn ausgeübt wird. Hierzu
ist das in Figur 5 gezeigte Rückstellelement 26 vorgese-
hen, welches weiter unten detailliert beschrieben werden
wird und das Gelenkteil 12 indirekt in die Schwenkrich-
tung von der in den Figuren 3a und 3b gezeigten Position
in die in Figur 1 gezeigte Position vorbelastet.
[0030] Demnach würde in Fällen, in welchen sich bei
einem derartigen Ausfall der Antriebseinrichtung die Ka-
bine im Bereich einer Entriegelungszone befindet, der
Zustand aus den Figuren 1 und 2a durch den Kontakt
der Mitnehmerschwerter 14a und 14b mit den Gegene-
lementen 16a und 16b eintreten und ein relativ einfaches
manuelles gemeinsames Öffnen von Kabinentür und
Schachttür wäre möglich.
[0031] Sollte jedoch die Kabinentür nicht in einer der-
artigen Entriegelungszone befindlich sein, so muss Sor-
ge dafür getragen werden, dass ein manuelles Öffnen
der Kabinentür verhindert wird. Zu diesem Zweck ist die
Anordnung 10 mit dem bereits angesprochenen Rück-

stellelement 26 in Form einer Spiral-Druckfeder ausge-
rüstet, die auf ein weiteres schwenkbar gelagertes Ge-
lenkteil 28 wirkt, das zusammen mit dem bereits ange-
sprochenen Gelenkteil 12 und den beiden Mitnehmer-
schwertern 14a und 14b eine Parallelogramm-Anord-
nung bildet. Diese Parallelogramm-Anordnung ermög-
licht einerseits das Bewegen der beiden Mitnehmer-
schwerter 14a und 14b bei im Wesentlichen gleicher
räumlicher Ausrichtung auf jeweiligen bogenförmigen
Bahnen, erlaubt andererseits jedoch auch das Übertra-
gen der Kraft durch das Rückstellelement 26 in einer
Richtung, die einem Schwenken des Gelenkteils 12 im
Gegenuhrzeigersinn entspricht. Hierbei ist die Kraftwir-
kung des Rückstellelements 26 durch den Pfeil F in Figur
5 angedeutet.
[0032] Da nun wie angesprochen in dem Zustand aus
den Figuren 4 und 5 den beiden Mitnehmerschwertern
14a und 14b keine Gegenelemente 16a und 16b gegen-
überstehen, wird die Schwenkbewegung des Gelenkteils
12 nicht in der in Figur 1 gezeigten ersten Stellung enden,
sondern wird diese durchlaufen, bis das Gelenkteil 12 in
der in Figur 4 dargestellten zweiten Endstellung mit dem
Anschlagelement 20 in dem zweiten Fangelement 24
zum Anschlag kommt.
[0033] Hierbei sei insbesondere ferner auf die Figur 6
verwiesen, die in isometrischer Ansicht von schräg vorne
links gemäß der Ansicht von Figur 4 den Bereich des
Gelenkteils 12 zeigt, welchem das Anschlagelement 20
zugeordnet ist, das in der gezeigten Stellung in der an-
gesprochenen Weise in dem zweiten Fangelement 24
einliegt, das durch eine Vertiefung in einem plattenför-
migen Element gebildet ist. In dieser Ansicht aus Figur
6 ist ferner zum ersten Mal das Anschlagelement 20
selbst zu erkennen und als zylinderförmiger Vorsprung
von dem Gelenkteil 12 aus dessen Ebene heraus dar-
gestellt.
[0034] Wie durch den durchgestrichenen Pfeil P3 in
Figur 4 angedeutet ist, dient das zweite Fangelement 24
nicht nur als Begrenzung der Schwenkbewegung des
Gelenkteils 12 entgegen dem Uhrzeigersinn in der oben
beschriebenen Weise, sondern ferner auch als Mittel
zum Beschränken des zweiten maximalen Öffnungs-
wegs W2 in dem in Figur 4 gezeigten Zustand, beispiels-
weise ebenfalls auf einen Wert von etwa 18 bis 23 mm.
Indem das zweite Fangelement 24 nämlich taschenför-
mig ausgebildet ist, kann eine manuelle Öffnungsbewe-
gung der Kabinentür und damit des Gelenkteils 12 und
des Anschlagelements 20 lediglich im Bereich dieser Ta-
sche ausgeführt werden.
[0035] Zuletzt sei noch auf Figur 7 verwiesen, die eine
zweiteilige Türkontakt-Anordnung 30 zeigt, welche dazu
eingerichtet ist, ein elektrisches Signal auszugeben, wel-
ches anzeigt, dass die Kabinentür momentan geschlos-
sen ist, wenn die beiden Teile 30a und 30b davon mit-
einander in Kontakt stehen. Dieses Signal kann wieder-
um an eine Steuerung des Aufzugs weitergegeben wer-
den, sodass insbesondere ein Fahren des Aufzugs nur
in einem Zustand von der Steuerung freigegeben werden

7 8 



EP 3 901 082 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

kann, in welchem von der Türkontakt-Anordnung 30 der
geschlossene Zustand der Kabinentür gemeldet wird. In
der gezeigten Ausführungsform ist das zweite Teil 30b
der Türkontakt-Anordnung 30 der Mitnehmergrundplatte
11 zugeordnet und demzufolge zusammen mit dem Ge-
lenkteil 12 während einer Öffnungs- und Schließbewe-
gung der Kabinentür linear verfahrbar. In Varianten der
gezeigten Ausführungsform könnte das zweite Teil 30b
der Türkontakt-Anordnung 30 jedoch auch einer Zahn-
radanbindung oder einer Wippe zugeordnet sein. In je-
dem Fall kann ein bauraumsparender Einbau der Tür-
kontakt-Anordnung 30 in der vorliegenden Ausführungs-
form einer Kabinentüranordnung 10 erzielt werden.
[0036] Es bleibt an dieser Stelle lediglich noch nach-
zutragen, dass die vorliegende Erfindung nicht nur mit
der in dem Ausführungsform gezeigten Konfiguration
eingesetzt werden kann, sondern sowohl mit Einfach-
wie auch mit Doppelmitnehmern, welche wiederum als
Spreizer oder Klemmer ausgebildet sein können, wobei
ferner auch die Zuordnung von sowohl Schwertern als
auch Rollen zu den Mitnehmern frei ist, so dass sich in
dieser Hinsicht insgesamt acht Varianten ergeben.

Patentansprüche

1. Kabinentüranordnung (10) für einen Aufzug mit einer
mechanischen Kabinentürverriegelung, umfassend:

- ein der Kabinentür zugeordnetes und
schwenkbar gelagertes Gelenkteil (12), wel-
ches dazu eingerichtet ist, wenigstens ein Mit-
nehmerschwert (14a, 14b) zu tragen, wobei das
wenigstens eine Mitnehmerschwert (14a, 14b)
wiederum dazu eingerichtet ist, im Bereich einer
Entriegelungszone des Aufzugs mit wenigstens
einem einer Schachttür zugeordneten Gegene-
lement (16a, 16b) zum gemeinsamen Öffnen
und Schließen der Kabinentür und der Schacht-
tür in Eingriff zu treten, wobei dem Gelenkteil
(12) ferner wenigstens ein Anschlagelement
(20) zugeordnet ist;
- ein Rückstellelement (26), welches derart di-
rekt oder indirekt mit dem schwenkbaren Ge-
lenkteil (12) zusammenwirkt, dass dieses in eine
Richtung entgegen einer ersten Endstellung
vorbelastet wird;
- eine Antriebseinrichtung, welche dazu einge-
richtet ist, bei einer Betätigung davon in der Ent-
riegelungszone derart mit dem Gelenkteil (12)
zusammenzuwirken, dass für ein gemeinsames
Öffnen der Kabinentür und der Schachttür zu-
nächst ein Schwenken des Gelenkteils (12) in
Richtung der Wirkung des Rückstellelements
(26) bis zu einer Eingriffsposition des wenigs-
tens einen Mitnehmerschwerts (14a, 14b) mit
dem wenigstens einen Gegenelement (16a,
16b) und dann eine Linearbewegung des Ge-

lenkteils (12) hervorgerufen wird und dass für
ein gemeinsames Schließen der Kabinentür und
der Schachttür zunächst eine Linearbewegung
des Gelenkteils (12) und dann ein Schwenken
des Gelenkteils (12) entgegen der Richtung der
Wirkung des Rückstellelements (26) hervorge-
rufen wird;

wobei das Gelenkteil (12) ferner derart gelagert ist,
dass es im Fall eines Ausfalls der Antriebseinrich-
tung außerhalb der Entriegelungszone durch die
Wirkung des Rückstellelements (26) die Eingriffspo-
sition überstreicht und zu einer zweiten Endstellung
gelangt;

- ein erstes und ein zweites Fangelement (22,
24), welche jeweils derart angeordnet und ein-
gerichtet sind, dass in der ersten Endstellung
des Gelenkteils (12) durch ein Zusammenwir-
ken des oder eines der Anschlagelemente (20)
mit dem ersten Fangelement (22) eine Linear-
bewegung des Gelenkteils (12) in Öffnungsrich-
tung der Kabinentür auf einen ersten Öffnungs-
weg (W1) begrenzt ist und in der zweiten End-
stellung des Gelenkteils (12) durch ein Zusam-
menwirken des oder eines der Anschlagele-
mente (20) mit dem zweiten Fangelement (24)
eine Linearbewegung des Gelenkteils (12) in
Öffnungsrichtung der Kabinentür auf einen
zweiten Öffnungsweg (W2) begrenzt ist.

2. Kabinentüranordnung (10) nach Anspruch 1,
wobei ein einzelnes Anschlagelement (20) vorgese-
hen ist.

3. Kabinentüranordnung (10) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das oder wenigstens eines der Anschlagele-
mente (20) aus der Ebene des Gelenkteils (12) he-
rausragt, insbesondere in einer als zylindrischer Vor-
sprung von dem Gelenkteil (12) ausgebildeten Wei-
se.

4. Kabinentüranordnung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei das Rückstellelement (26) durch eine Feder,
insbesondere eine Spiral-Druckfeder, oder mittels
eines Gegengewichts gebildet ist, welche beispiels-
weise auf das oder eines der Mitnehmerschwerter
(14a, 14b) oder das Gelenkteil (12) oder ein weiteres
Gelenkteil (28) wirken kann, welches ebenfalls mit
dem wenigstens einen Mitnehmerschwert (14a, 14b)
verbunden ist.

5. Kabinentüranordnung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei der erste und der zweite Öffnungsweg (W1,
W2) jeweils weniger als 50 mm betragen, insbeson-
dere zwischen 15 und 25 mm und/oder im Wesent-
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lichen gleich sind.

6. Kabinentüranordnung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
ferner umfassend eine zweiteilige Türkontakt-An-
ordnung (30), welche dazu eingerichtet ist, ein elek-
trisches Signal auszugeben, welches anzeigt, dass
die Kabinentür momentan geschlossen ist, wenn die
beiden Teile (30a, 30b) davon miteinander in Kontakt
stehen, wobei eines der beiden Teile (30a, 30b) ge-
meinsam mit dem Gelenkteil (12) linear beweglich
angeordnet ist.

7. Kabinentüranordnung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
ferner umfassend ein Klinkenelement (18), welches
dazu eingerichtet und angeordnet ist, in der Eingriffs-
position das Gelenkteil (12) während der Linearbe-
wegung davon bezüglich einer Rotation festzuset-
zen.

8. Kabinentüranordnung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei durch das wenigstens eine Mitnehmerschwert
(14a, 14b) und das wenigstens eine Gegenelement
(16a, 16b) eine Klemm-Mitnehmeranordnung oder
eine Spreiz-Mitnehmeranordnung gebildet ist.

9. Aufzug, umfassend eine verfahrbare Fahrkabine mit
einer Kabinentüranordnung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche und eine Mehrzahl von
Schachttüren.

10. Aufzug nach Anspruch 9,
wobei die Kabinentüranordnung (10) und die
Schachttüren eine einseitig öffnende Aufzugtür oder
eine mittig öffnende Aufzugtür bilden.
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